aus:
Comenius-Institut, Deutscher Katechetenverein, Gesellschaft für Religionspädagogik (Herausgeber):
Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen, Gütersloher Verlagshaus 1997; S. 331ff.


Katholische Lehrpläne für den BRU. 
Zum Stand ihrer Entwicklung

Ausgangspunkte
Es dauerte seine Zeit, bis auch der BRU bundesweit seine Anerkennung als ordentliches Lehrfach erhielt. Erst der Art. 7 Abs. 3 des Grundgesetzes von 1949 schaffte Klarheit. Diese Entwicklung findet ihren Niederschlag im Werdegang der LP. Die Praxis der Pflichtschule ließ sich nicht einfach verlängern auf die Unterrichtung von Jugendlichen, die „schon im Leben standen“; noch konnte man die Erfahrung des Gymnasiums einfach übertragen. Es waren überwiegend seelsorgerlich motivierte Pädagogen, die mehr schlecht als recht vorbereitet, ins kalte Wasser sprangen und sehen mußten, wie sie zurecht kamen.

Einige meisterten die Situation hervorragend, fanden „den richtigen Draht“ zu den berufstätigen Jugendlichen, reflektierten ihre Praxis, legten unter Anleihen aus der allgemeinen Pädagogik theoretische Entwürfe und Begründungen des BRU vor, stellten Themenlisten zusammen und verschickten Arbeitshilfen für den Unterricht. Unter ihnen hatte sich Wolker, besonders bekannt als Bundespräses der katholischen Jugend in Auseinandersetzung mit dem Nazi-Regime, einen Namen gemacht. Nach 1945 begann der Wiederaufbau auf seinem Werk, das kerygmatisch geprägt war. Lebenssituationen boten Anlaß, vorwiegend die Christusgestalt darzustellen. Pemsel in Bayern, Brzoska in Frankfurt, Vosphohl und Salzbacher in Köln sind in dieser Traditionslinie zu nennen, die sich 1952 in den „Richtlinien für den katholischen Religionsunterricht an den Berufsschulen“ der Deutschen Bischofskonferenz niederschlug. Daraus entwickelte sich der nordrhein-westfälische Themenplan und das darauf bezogene Unterrichtswerk „Briefe an junge Menschen“ mit dem LR-Handbuch „Kompaß“.

Der Frankfurter Jugendseelsorger und BS-RL Schlachter (1913 - 1994) forcierte eine Orientierung an den differenzierten beruflichen Situationen. Lebens- und SR-Nähe war das Grundthema seines Wirkens. Berufliche Bildung galt ihm als „Daseinserhellung zur Daseinsmeisterung“, in der der Glaube eine entscheidende Rolle spiele. Darauf hin war sein zweibändiges Schulbuch „Zur Diskussion“ entworfen. Er begleitete die Jugendlichen über die Schulklasse hinaus, richtete das Freizeitheim „Faultierfarm“ und ein Heim der „offenen Tür“ für BSR ein.

Dreher, Professor für Pastoraltheologie in Würzburg, Bonn und Wien, führte dann im Prozeß, den Rahner „die anthropologische Wende in der Theologie“ nannte, durch die biblische Hermeneutik und die pastorale Ausrichtung des 2. Vatikanischen Konzils enorm verstärkt, Schlachters Ansatz fort. Lebensprobleme der BSR waren ihm nicht nur Anlegestellen für die christliche Botschaft, sondern Herausforderungen an den Glauben, seine Relevanz in den Lebensproblemen zu erweisen. Drehers unerwarteter Tod brach sein Lebenswerk frühzeitig ab. Er hat aber bereits zur Sprache gebracht, was später den Namen „problemorientierter RU“ erhielt.

Der Status der BS-RL war bis Mitte der sechziger Jahre wenig entwickelt. Das änderte sich mit der Gründung des „Verband(es) katholischer Religionslehrer an berufsbildenden Schulen (VKR)“ 1966. Man nahm die Berufsinteressen selbst in die Hand und arbeitete an einem eigenständigen Profil des BRU. Einen didaktisch durchkomponierten LP, den Kirche und Staat genehmigt und dessen Verbindlichkeit sie eingefordert hätten, gab es noch nicht. Da und dort hatte man regional unter Mitwirkung und Zustimmung kirchlicher Amtsträger Arbeitsgrundlagen nach Art von Stoffverteilungsplänen zusammengestellt.

Auf dem Weg zu einem Rahmenplan

Die dezidierte Arbeit an einem Rahmenplan, der bundesweit Geltung haben sollte, begann 1967. Dreher, Vogt, Düsseldorf, und Hagedorn, Paderborn, legten dazu die theoretischen Grundlagen. Unter dem Einfluß der leidenschaftlich geführten Bildungsdiskussion in schulreformerischer Absicht gewann der BRU zur theologischen die pädagogische Begründung hinzu, seine Teilhabe am Bildungsauftrag der Schule.

Die Lebendigkeit der Diskussion Ende der sechziger Jahre zeigt sich unter anderem darin, daß zwei parallele Kommissionen LP-Entwürfe nach verschiedenen religionsdidaktischen Konzepten erarbeiteten, die 1969 und 1970 veröffentlicht wurden (rabs 1969/1970). Plan IIa war stärker bildungstheoretisch orientiert. Menschliche Grundfähigkeiten wie „Gestalten“ sollten durch entsprechende konkrete Themen wie „Arbeit, Betrieb, technische Welt“ entfaltet werden. Das Religionsbuch „Kontakte“ mit einer Reihe von Bändchen als Handreichung für die RL (hg. von Rudolf Hagedorn) konkretisierte diesen Ansatz. 

Plan IIb ist problemorientiert und verteilte auf die einzelnen Jahrgangsstufen schülerorientierte Problembereiche mit konkreten überschaubaren Einzelthemen. Die inzwischen aufgekommene curriculumtheoretische Reformdiskussion wurde aufgenommen, indem den einzelnen Themen Lernziele zugeordnet wurden. Diesem Entwurf entsprach das zweibändige Religionsbuch „Impulse zur Verantwortung“. Die einzelnen Kapitel haben einen streng induktiven Aufbau in vier Schritten: 1. Sachinformationen zum Thema, 2. Entdeckung des diskussionswürdigen Sprengsatzes, 3. verschiedene weltanschauliche Positionen dazu, besonders die des christlichen Glaubens, 4. Anstöße zum selbständigen Weiterdenken und Handeln.

Die Linie des Planes IIb setzte sich im wesentlichen in der gemeinsamen Kommission durch, die den „Grundlagenplan für den katholischen Religionsunterricht an Beruflichen Schulen“ - 1980 veröffentlicht - erarbeitete. Unter der umsichtigen Leitung von Drescher konnten sich die divergierenden didaktischen Sichtweisen einander annähern. Leider gelang die Integration der Impulse aus den zum Teil regional geprägten, unter dem Einfluß starker Persönlichkeiten stehenden Gruppen nicht ganz.

Der Grundlagenplan

Dieser Grundlagenplan ist dem Beschluß der Gemeinsamen („Würzburger“) Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland „Der Religionsunterricht in der Schule“ (1974) verpflichtet. Vor allem Grässles Anliegen war es, daß die geforderte Ausgewogenheit zwischen den „daseinsauslegenden“ und „traditionsauslegenden“ Akzenten des RU im Plan gewahrt wurde. Die Korrelationsdidaktik steuerte dazu die theoretische Fundierung bei.

Dieser Grundlagenplan, herausgegeben von der Bischöflichen Kommission für Erziehung und Schule der Deutschen Bischofskonferenz, kann keine Rechtsverbindlichkeit beanspruchen, es sei denn, sie wird ihm von den in den einzelnen Bundesländern zuständigen Ordinariaten und Kultusministerien verliehen. Der Plan ist als Orientierungsrahmen (oder als „Steinbruch“ - so der Arbeitstitel in der Entwicklungsphase) für LP-Kommissionen in den Bundesländern gedacht mit dem Ziel, eine erkennbare gemeinsame Linie des katholischen RU im beruflichen Schulwesen der Bundesrepublik zu sichern.

Dem Stand der curriculumtheoretischen Diskussion jener Jahre entsprechend fand das grundlegende und integrierende Anliegen des Plans seinen Niederschlag in detaillierten und gestuften Lernzielbeschreibungen. Die Angaben zu Lerninhalten sind eher andeutender Art, um die Länderkommissionen nicht festzulegen. Der Grundlagenplan sollte aber auch für RL, die sich z.B. in der Diaspora als Einzelkämpfer erfahren, Orientierung bieten. Deshalb ist ihm ein umfangreicher Teil mit Materialhinweisen zu jedem Thema beigefügt.

Wirkungen

Der Einfluß des Grundlagenplans auf die LP der Länder reicht unterschiedlich weit. In Nordrhein-Westfalen wurden große Teile daraus mit nur geringfügigen Veränderungen übernommen. Baden-Württemberg hat sich bei der formalen Umgestaltung ganz streng an seine Intentionalität gehalten. Rheinland-Pfalz, Saarland und Bayern, die zeitlich dem Grundlagenplan etwas voraus waren, standen durch Personalunion einiger Kommissionsmitglieder mit der Entwicklung in Verbindung. Für die Erarbeitung der bundesweit zugelassenen Schulbuchwerke „Impulse zur Verantwortung“ SYMBOL 232 \f "Wingdings" und „Grundlagen“ SYMBOL 232 \f "Wingdings" war der Grundlagenplan legitimierender Bezugsrahmen.

Nicht zu unterschätzen ist die bewußtseinsbildende Wirkung des Grundlagenplans. Er half dem BRU, aus seinem Schattendasein herauszutreten. Der kontinuierliche Erfahrungsaustausch über Situation und Entwicklung des BRU in den BS-Symposien im Gefolge des Grundlagenplans haben eine Bundesländer übergreifende Zusammenarbeit gefördert. Dieser Erfahrungsaustausch hat auch die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung und Neugestaltung des Grundlagenplanes offengelegt. (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Kollegschule NRW)

Die RP reflektiert verstärkt das Verständnis des RU als eines selbstlosen Dienstes an den jungen Menschen, die sich immer weiter von der Kirche entfernt haben. In den neuen Bundesländern trifft der Versuch, Religion zu unterrichten, weitgehend auf das Fehlen jeglicher kirchlich-religiöser Grunderfahrung. Problemwahrnehmungen haben sich verschoben und sind anders akzentuiert: die elementare Bedrohung der Schöpfung, die bedrohlichen ökologischen und sozialen Nebenwirkungen der technischen Entwicklung, die Unsicherheit der beruflichen Zukunft, Konkurrenz der Märkte, Verschuldungskrise, der Zerfall selbstverständlicher gemeinsamer Werte und der gesellschaftlichen Solidarität, die konkrete Begegnung mit dem Fremden und das Aufflackern des Rassismus usw.

Die Differenzierung und Fortentwicklung des Grundlagenplanes (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Jakobi) ist von einer LP-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz in Angriff genommen worden.
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Gerd Birk

Entwicklungslinien
Die gesellschaftlichen Risiken und globalen Herausforderungen wirken auf bildungspolitische Überlegungen. Sie verändern wirksam die Aufgaben und Konzepte der BBS, im besonderen der BS.

Vermittlung von „Schlüsselqualifikationen“ und „Kompetenzentwicklung“ sind wesentliche Zentren der Befähigung der BSR 
(SYMBOL 232 \f "Wingdings" Bader); „Bildung im Medium des Berufs“ wird zur Leitidee, die die BS zukünftig gestalten soll:

-
Förderung lernschwacher BSR durch Stützkurse,

-
Fremdsprachenunterricht für alle BSR,

-
Erwerb von weiteren allgemeinen Schulabschlüssen während der BS-Zeit (Doppelqualifikation),

-
Stärkung selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Handelns in beruflichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Dammer).

Diese geänderten Anforderungen verunsicherten und verunsichern zunehmend die Situation des RU in der BS. Auch der Streit der Fächer um die begrenzte Unterrichtszeit in der beruflichen Erstausbildung, die Anfragen nach berufsbezogenen Beiträgen des BRU und seine insgesamt hohe Unterrichtsausfallquote verstärkten den Druck auf rp Verantwortliche, für die Fachklassen in der BS einen eigenen „Grundlagenplan für den katholischen Religionsunterricht an Berufsschulen“ (GP 95) zu entwickeln. Die Zentralstelle Bildung der Deutschen Bischofskonferenz berief dazu im Jahr 1992 eine Entwicklungsgruppe. Mit dem dritten Entwurf (Juli 1995) legt die Entwicklungsgruppe ein Konzept vor, daß „den Grundlagenplan von 1980 nicht außer Kraft setzt, sondern ihn für den Teilbereich der Berufsschule fortführt“. Er will nicht bestehende Länderpläne ersetzen, sondern „die künftige Lehrplanarbeit unterstützen, indem er die dazu nötigen Grundlagen und Leitideen zur Profilierung des Religionsunterrichts an der Berufsschule bereitstellt“. (GP 95, S. 6f.)

In der zentralen Zielvorstellung des RU für diese Schulform zeigen sich wichtige Akzente: Im Mittelpunkt stehen die BSR und ihre Erfahrungsbereiche.

Dokument 11:

Ziel des BRU

Im Religionsunterricht der Berufsschule sollen Jugendliche und junge Erwachsene aus der Begegnung mit dem christlichen Glauben und in Auseinandersetzung mit Religionen und Weltanschauungen zu selbstbestimmtem und solidarischem Leben befähigt werden.

Religionslehrerinnen und Religionslehrer haben dabei die Aufgabe, die Berufssschülerinnen und Berufsschüler

-
im Prozeß ihrer personalen Entwicklung

-
unter Einbeziehung ihrer Erfahrungen in der Berufs- und Lebenswelt und

-
im Hinblick auf ihre Mitverantwortung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung

zu begleiten.

GP 95, S. 10

Die besonderen Rahmenbedingungen des BRU werden herausgearbeitet und im Hinblick auf den Bildungsauftrag der BS reflektiert. Die Kooperation mit dem RU anderer Religionsgemeinschaften wird besonders hervorgehoben und Möglichkeiten dazu werden konkret entfaltet. Der dritte Teil des GP 95 nimmt die Spannungsfelder um das RL-Dasein in den Blick. Im vierten Teil werden Fragen nach dem theologischen Proprium und der christlichen Identität des BRU aufgenommen. Im fünften Teil werden rp Essentials ausgeführt: Religionsdidaktisch-konzeptionelle Orientierungen, Wege zum Finden, Begründen und Erschließen von Themen (lebenshermeneutisches Konzept) sowie zur Zusammenarbeit von Fächern im Ausbildungsgang. Dieser (noch nicht kirchlich genehmigte) Grundlagenplan 95 versucht, die rp oft eingeforderte Maxime „Religionsunterricht als Dienst an jungen Menschen“ didaktisch so umzusetzen, daß Prozesse des Miteinanders und der Lebensbegleitung in der Praxis des BRU erfahren werden können.

Zur inhaltlichen Erstellung von LP äußert sich der GP 95 wie folgt: „Die in einem Lehrplan ausgewiesenen Inhalte für den Unterricht lassen sich weder aus einem einzigen Prinzip noch aus zeitlosen, endgültigen Vorstellungen ableiten. Sie können ebensowenig eindeutig bestimmten Kategorien und Abstraktionsstufen zugeordnet werden. Die Unterrichtsinhalte eines Lehrplans sind letztlich Setzungen. Dabei kommt es darauf an, sie nicht bloß willkürlich vorzunehmen, sondern ihre Herkunft transparent und einsichtig zu machen. Bestimmte Inhalte zu bestimmten Zeiten in bestimmten Lerngruppen zu thematisieren, läßt sich nicht zwingend legitimieren. Deshalb ist ein Verfahren zur Findung und Begründung von Inhalten notwendig, das ein hohes Maß an Plausibilität und Verantwortbarkeit ermöglicht.

...

1. Schritt

Aus den persönlichen Vorstellungen, Vorerfahrungen sowie dem Vorwissen der Kommissionsmitglieder und unter Berücksichtigung kultusministerieller und diözesaner Vorgaben wird zunächst eine großzügig bemessene, noch sehr vorläufige Sammlung von möglichen Inhalten erstellt. Die ausdrückliche Berücksichtigung regionaler Besonderheiten ist dabei sinnvoll und wünschenswert. Am Ende dieses ersten Schrittes liegt die o.g. Setzung vor. Sie wird in den beiden nächsten Schritten überprüft.

2. Schritt

Sodann wird untersucht, ob der vorläufige Inhalt einen Bezug zu den vier Dimensionen des Zielsatzes aufweist und welchen davon er schwerpunktmäßig zugeordnet werden kann:

-
Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler aus ihrer Lebenswelt,

-
Erfahrungen aus ihrer Berufswelt,

-
Auseinandersetzung mit Religionen und Weltanschauungen,

-
Begegnung mit dem christlichen Glauben. (vgl. Dok.4, S. xx)

3. Schritt

Um die Relevanz derjenigen Inhalte, die diese Bedingungen erfüllen, für die Schülerinnen und Schüler der Berufsschule zu erkunden, wird als weiterer Filter ein Raster aus vier Fragen herangezogen, die allesamt positiv beantwortet werden müssen:

-
Können sich die Lehrerinnen und Lehrer einen Zugang zum Inhalt verschaffen?

-
Läßt sich der Inhalt in der theologischen Bezugswissenschaft verankern?

-
Kann davon ausgegangen werden, daß die am Lernprozeß Beteiligten Vorkenntnisse, Vorerfahrungen und Bezüge zum Inhalt mitbringen?

-
Birgt der Inhalt genügend herausforderndes Potential für ein selbstbestimmtes und solidarisches Handeln der Schülerinnen und Schüler, für ihre weitere personale Entwicklung und für ihre Mitverantwortung für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung?“

Literatur

Grundlagenplan für den katholischen Religionsunterricht an Berufsschulen. Bonn 1995, 3. Entwurf. Unveröffentlicht.

Josef Jakobi

Dokument 12:

Angst und Vertrauen
Das christliche Verständnis der Angst läßt sich nicht ohne das hoffende Vertrauen auf Gott und die Menschen formulieren. Insofern gehört Vertrauen als Gegenpol zur Angst zum integralen Bestandteil des Inhalts. Angst ist Mangel an Vertrauen.


SYMBOL 227 \f "Wingdings"  SYMBOL 228 \f "Wingdings"
Angst und Vertrauen
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GP 95, S. 51

Erfahrungen aus der Lebenswelt


-	Krankheit, Leid, Tod


-	Zukunftsängste, z.B. ökologische und kriegerische Katastrophen


-	Faszination des Grauens, z.B. Horrorvideos


-	Lust an der Angst, z.B. U-Bahn-Surfing


...





Erfahrungen aus der Berufswelt 


-	Angst vor Arbeitsplatzverlust


-	Mobbing


-	Ausbeutung


-	Ungerechte Behandlung


-	Arbeitsunfälle


-	Zusammenarbeit im Berufsalltag


...





Begegnung mit dem christlichen Glauben


-	Biblisches Grundmotiv, z.B. Exodus, Psalmen,


-	Christlicher Glaube - eine Vertröstung?


-	Angst vor Veränderung in der Kirche?


...





Auseinandersetzung mit Weltanschauungen


-	Psychoboom


-	Literaturische Zeugnisse, z.B. Kafka, Camus


-	Ökologische Positionen


...
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